
Die Stadtverordnetenversammlung

  
Tagesordnung II Punkt 41 der öffentlichen Sitzung am 30. September 2021

Vorlagen-Nr. 21-V-41-0005

Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung der Landeshauptstadt Wiesbaden

Beschluss Nr. 0400

1. Es wird Kenntnis genommen, dass der von der Stadtverordnetenversammlung Wiesbaden 
beschlossene Kulturentwicklungsplan eine Neuausrichtung der institutionellen 
Kulturförderung empfiehlt/ vorsieht. 

2. Es wird des Weiteren von den, auf den Empfehlungen des Kulturentwicklungsplans 
basierenden, Eckpunkten zur Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung (Anlage 1 
zur Vorlage) Kenntnis genommen.

3. Den Eckpunkten zur Neuausrichtung der institutionellen Kulturförderung der 
Landeshauptstadt Wiesbaden gemäß Anlage 1 zur Vorlage wird zugestimmt. Im Rahmen 
der Aufstellung des Haushaltsplans der Landeshauptstadt Wiesbaden für 2022/23 sowie in 
dessen Umsetzung durch die Kulturverwaltung finden diese Anwendung.

4. Dezernat III/41 wird beauftragt, diese Eckpunkte der institutionellen Förderung bei der 
Neufassung der „Richtlinien für die städtische Kulturförderung“ zu berücksichtigen.

5. Diese Vorlage wurde nach Beschlussfassung durch den Magistrat dem Kulturbeirat zur 
Stellungnahme weitergeleitet.

(antragsgemäß Magistrat 06.07.2021 BP 0548)

Dem Magistrat Wiesbaden,     .09.2021
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag

Dr. Heimlich

Der Magistrat Wiesbaden,     .09.2021
-16 - im Auftrag

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung

Bock
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